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 Veröffentlicht am 26.02.1992

Norm

ASGG §63 Abs1

Rechtssatz

Auch wenn die beklagte Partei im Verfahren erster Instanz im Sinne des § 40 Abs 1 ASGG nicht quali ziert vertreten

war, und daher die Bestimmungen über das Neuerungsverbot nach § 482 ZPO nicht anzuwenden sind, ändert dies

nichts daran, daß die abgegebene Prozeßerklärung insoweit nicht geändert werden kann, als sie bereits Grundlage

eines Urteils geworden ist.
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